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Halliſcher Courier bei Schwetſchke
zu machen und alle brieflichen und ſonſtigen ſchriftlichen Zuſendungen von Bekanntmachungen c. unter der Adreſſe

An die Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke)
an uns gelangen laſſen zu wollen.

Deutſchland.
Berlin, d. 5. Mai. [72ſte Sitzung der Zweiten Kammer

Präſident: Graf v. Schwerin. Eröffnung: 10 Uhr.
Am Miniſtertiſche: v. Manteuffel, v. Weſtphalen und Re

gierungsKommiſſarius Geh. Regierungsrath Scherer. Später v.
d. Heydt und Simons.

Der Präſident der Erſten Kammer überſendet mehrere Geſetzent
würfe, betreffend den außerordentlichen Geldbedarf für die Militair
Verwaltung, ferner die Gemeinheitstheilungs- Ordnung für die Rhein
provinz c. mit der Anzeige, daß die Erſte Kammer den Beſchlüſſen
der Zweiten Kammer darin beigetreten ſei. rDer Abg. v. Vincke ſtellt an den Vorſitzenden der Petitions
Kommiſſion die Frage, ob noch ein Petitions- Bericht zu erwarten ſei,
da es ihm namentlich auf eine Petition der berliner Prediger und die
Petition des Dr. Haym ankomme. ePett wird en erwidert, daß der Bericht in der Kommiſ
ſion noch nicht erſtattet ſei, worauf der Abg. v. Vincke es als ſehr
beklagenswerth bezeichnet, daß dies noch nicht geſchehen, zumal die
Petitionen bereits längere Zeit vor den Oſterferien eingebracht wor-
en ſeien.d Snnacht wird zur Tagesordnung zur Fortſetzung der Berathung

des Preßgeſetzes übergegangen.
Zu F. 32 hat die Kommiſſion eine Abänderung vorgeſchlagen.

Der Abg. v. Bod elſchwingh beantragt, im H. 32 des Kommiſ
ſionsberichtes Alinea 1 die Worte: „mit folgender Maßgabe die
folgenden Abſätze 2, 3 und 4 ganz zu ſtreichen.

Der Vorſchlag der Kommiſſion wird verworfen eben ſo Wer Be
ſchluß der Erſten Kammer. Dagegen wird das Amendement Bodel-
ſchwingh angenommen, nach welchem 9. 32 alſo lautet:

H. 32. Der Gerichtsſtand, die Einleitung und Führung des Vorverfahrens,
oder der Vorunterſuchung, ſo wie das Verfahren in der Hauptverhandlung wird
durch die allgemeinen Strafprozeßvorſchriften beſtimmt.

g. 33 lautet in der Faſſung der Erſten Kammer
Wenn eine zur Verbreitung beſtimmte Druckſchrift den Vorſchriften der

S. 9 und 27 nicht entſpricht, oder wenn ſich ihr Jnhalt als Thatbeſtand
einer ſtrafbaren Handlung darſtellt, ſo ſind die Staatsanwaltſchaft und deren
Organe b.rechtigt, die Döuckſchrift, wo ſie ſolche zum Zweck der Verbreitung
vorfinden, ſo wie die zur Vervieifaältigung derſelben beſtimmten Platten und
Formen vorläufig mit Beſchlag zu belegen. Die Organe der Staatsanwaltſchaft
ſind verpflicht.t, innerhalb 24 Stunden nach der Beſchlagnahme der Staats
anwaltſchaft die Verhandlungen vorzulegen und dieſe iſt, wenn ſie die Be
(hlagnahme nicht ſelbſt unmittelbar wieder aufhebt gehalten, innerhalb a
Stunden nach erfolgter Vorlegung, ihre Antrage bei der zuſtändigen Gerichts
behörde zu ſtellen, welche über die Fortdauer oder Aufhebung der verhangten
vorläufigen Beſchlagnahme ſchleumgſt zu beſchließen hat. J

Die Faſſung der Kommiſſion ſubſtituirt ſtatt der Worte „ihr Jn
halt die Worte „der Jnhalt einer zur Veröffentlichung gelangten
Druckſchrift.“ Ein Amendement des Abg. v. Bodelſchwingh geht
dahin: den Eingang des J. 33 des Kommiſſionsentwurfes in folgender
Faſſung anzunehmen Wenn eine zur Verbreitung beſtimmte Bruck
ſchrift den Vorſchriften des 9. 9 und 27 nicht entſpricht, oder wenn
ſich ihr Jnhalt als Thatbeſtand einer ſtrafbaren Handlung darſtellt,
oder im Falle der Veröffentlichung als ſolcher darſtellen würde, ſo
ſind u. w. wie im Kommiſſtonsentwurf.

Abg. v. Vincke ſpricht ſich in einer längeren Rede für die An
ſicht der Kommiſſion aus dann greift er das Miniſterium an; die

Stärke der Regierung, von der der Herr Miniſterpräſident ſpräche,
beſtände lediglich darin, daß ſie einen Schritt zurückweiche, aber dabei
ihr Ziel im Auge behalte bei den auswärtigen Angelegenheiten habe
ſie aber niemals ein Ziel gehabt, bei den inneren zwar eins, das ſei
jedoch das eines fortwährenden Rückgehens. Der intereſſanten Schrift
über die „Dresdener Konferenzen die als giftig verboten worden,
verdankten wir es allein, daß, nachdem die Sachlage der Angele
genheiten vollſtändig klar dargelegt worden die Regierung zum Bun
destag zurückgekehrt ſei, und daß ſie denſelben nun, wie er äußer
lich vernommen, mit ſehr bedeutenden politiſchen Notabilitäten be
ſchicken werde. Wenn wir nun einer Schrift ſo freudige Reſultate zu
verdanken haben, wie kann man ſie dann nur noch giftig nennen
Weiter greift der Abg. noch die Partei Bodelſchwingh an.

Abg. v. Bodelſchwingh. Jch habe auf die Kritik des Mini
ſteriums, in die ich nicht einſtimmen kann, nicht einzugehen. Weil
das nicht meines Amts, habe ich mich um dergleichen nicht geküm
mert. Jch halte dafür, daß es eine höhere Hand giebt, die mehr
wirkt, als geiſtreiche Kammerreden, und ich ſcheue mich, die Verant
wortung zu übernehmen für eine Beurtheilung von Dingen, die uns
nicht einmal vorliegen und die uns nichts angehen. Vor Allem will
ich nicht die Verantwortung eines Sturzes des Miniſteriums überneh
men. Ich lebe in der Hoffnung, jene eben gehörte vierte oder fünfte
Kritik wird die letzte ſein, und dies wegen des Seſſionsſchluſſes. Es
wird hierauf vom Redner noch ſein Amendement erläutert.
Abg. Beſeler ſpricht gegen die Fraktion Bodelſchwingh. Be

richterſtatter Claeſſen beleuchtet die große Bedeutſamkeit des Bodel
ſchwinghſchen Amendements, das er den Kernpunkt des ganzen Ge
ſetzes nennt, und wodurch die Cenſur wieder hergeſtellt würde. Reg.
Kommiſſ. Scherer ſpricht gegen den Vergleich der Cenſur. Der
Richter habe jetzt nach poſitiven Geſetzen zu verfahren. Die Unum
ſtößlichkeit des Beweiſes des Verbrechens rechtfertigt die Vernichtung,
während die Cenſur nach Willkür geurtheilt hat. Der Bericht
erſtatter bemerkt hierzu, daß das Cenſurgericht ebenfalls nach Ge
ſetzen gehandelt habe und ſeine Ausſprüche motiviren mußte. Reg.
Kommiſſ. Scherer fügt hinzu, daß Jnſtruktionen keine Geſetze ſeien.

Es folgt die namentliche Abſtimmung. Der Kommiſſionsantrag
wird mit 140 gegen 137 Stimmen angenommen. Damit iſt das
Amendement Bodelſchwingh gefallen.

Die 99. 34 und 35 werden in der Faſſung der Kommiſſion an
genommen. g. 36 ebenfalls. Bei H. 37 ergreift der Regierungs
Kommiſſair Scherer das Wort und erklärt ſich gegen die von der
Kommiſſion vorgeſchlagene Streichung des Schluſſes, welcher lautet

bei Zeitungen und Zeitſchriften ſobald der Reindruck des erſten Exemplars
vollendet iſt.

Zeitungen ſeien nur für den Moment berechnet. Der Antrag der
Kommiſſion wird jedoch angenommen. H. 38 wird ebenfalls an
genommen; ebenſo F. 39 mit einer Abänderung des Regierungs

ommiſſars.Kommiſſar 43a lautet:Die 9. 40, 41, 42 werden angenem ber Kammern ſofern ſie
We heldeeten en erree eben ben Aber tritt n

Der Regierungs Kommiſſar r e n hen ſenograpbiſhee
mung und will eine Beſchränkung o z iſſionsvorſchlag Derſelbe
Berichte Der Ref. vertheidigt den Kommi

wird angenommen.



44 wird ohne Discuſſion angenommen. 45, 46 und 47
ebenfalls. Bei Z. 48 beantragt von Bodelſchwingh folgende Faſſung:

Wer eine Druckſchrift verkauft oder verbreitet, deren Beſchlagnahme ver
fügt worden, hat, wenn die Beſchlagnahme öffentlich bekannt gemacht,
oder zu ſeiner beſonderen Kenntniß gebracht worden iſt, eine Geldbuße von
5 bis 100 Thlr. oder eine Gefängnißſtrafe von einer Woche bis zu einem
Jahre, im Ruckfalle das Doppelte dieſer Strafe verwirkt

Iſt unter vorſtehenden Vorausſetzungen die Verbreitung gewerbsmäßig er
folgt oder hat der Gewerbtreibende die in Beſchlag genommene Schrift
zum Verkauf ausgeſtellt, ſo trifft ihn im Rückfall zu verdoppelnde Strafe
von 50 bis 500 Thlr. oder eine Gefängnißſtrafe von 1 bis 18 Monaten

Er ſucht nachzuweiſen, welche gefährliche Folgen der nicht gewerbs
mäßige Betrieb mit verbotenen Druckſchriften ſchon gehabt habe und
verlangt eine Strafe dafür. Der Regierungs Kommiſſar er
klärt ſich für das Amendement v. Bodelſchwingh und gegen die Fa
ſung der Kommiſſion. Der Berichterſtatter Claeſſen vertheidigt
den Kommiſſionsantrag, der nach Annahme des 38 ausreiche. Der
Antrag der Kommiſſion wird verworfen. Das Amendement v. Bo
delſchwingh angenommen. Ebenſo die 49 und 50, worauf die
Sitzung auf eine Stunde vertagt wird um 2 Uhr.

Um 3 Uhr wird die Sitzung wieder aufgenommen. Bei H. 51
hat die Kommiſſion folgende Beſtimmung beantragt:

Die Strafe des Rückfals tritt in den Fällen der F. 45, 47, 48, 50, 58 nicht
ein, wenn nach der letzten Verurtheilung fünf Jahre verfloſſen ſind.

Derſelbe wird ohne Discuſſion genehmigt. F. 52 lautet in der von
der Kommiſſion empfohlenen Faſſung der Erſten Kammer:

Die wegen einer Preßpolizei Uebertretung angedrohte Strafe iſt, abgeſehen
kenne Jnhalt der durch die Druckſchrift etwa ſonſt verwirkten Strafe zu er
en

Der Abg. v. Bodelſchwingh beantragt, weil der F. 30 geſtrichen
ſei, ſtatt „Preßpolizei Uebertretungen“ zu ſetzen „Zuwiderhandlungen
gegen die Ordnung der Preſſe Der Berichterſtatter hält dieſe Aen
derung für zweideutig und unnöthig. Der Regierungs Kommiſſar
ſpricht ſich für dieſelbe aus. Der Antrag der Kommiſſion wird an

genommen. h53 wird in der Faſſung der Kommiſſion angenommen. H. 54
v durch die Preſſe ſittliche Einrichtungen namentlich die Ehe, die Familie,

das Eigenthum, den Eid, dem Haſſe, der Verachtung oder der Lächerlichkeit
ausſetzt, iſt mit einer Geldbuße von Zehn bis Fünfhundert Thalern oder mit
Gefängnißſtrafe von Vierzehn Tagen bis zu Zwei Jahren zu beſtrafen.

Der Regierungs Kommiſſar vertheidigt dieſen von der Kommiſſion
geſtrichenen Paragraphen, derſelbe ſtände nicht im Widerſpruche mit
dem 28 der Verfaſſung. Er meint, daß durch die Streichung des
allerdings dem 28 der Verf. widerſprechenden 9. 54 nichts verloren
würde. Die betreffenden Beſtimmungen würden durch das Strafge
ſetzbuch vollkommen erſetzt. Nachdem noch der Reg.Komm. und der
Berichterſtatter für und wider den F. geſprochen, wird derſelbe in ein
facher Abſtimmung verworfen. 55 wird in der Faſſung der
erſten Kammer angenommen.

Bei 56 hat der Abg. v. Bodelſchwingh den Antrag ge
ſtellt, im erſten Alinea die Worte „der That“ zu ſtreichen. Der
ſelbe wird in einfacher Abſtimmung angenommen. H. 56a, den
die Kommiſſion zur Einſchiebung vorſchlägt, lautet:

Die Beſtimmungen des vorſtehenden Paragraphen ſinden keine Anwendung
auf die im H. 39 gedachten Berichte von den Sitzungen beider Kammern.

Derſelbe wird ohne Diskuſſion genehmigt. Der F. 57 lautet in
der Faſſung der Erſten Kammer:

Die Verkreitung von Druckſchriften, welche außerhalb des preußiſchen Staa-
tes erſcheinen kann von dem Miniſter des Jnnern verboten werden.

Hierzu hat die Kommiſſion folgende Aenderung beantragt:
Jſt gegen eine Nummer, ein Stück oder Heft einer ausländiſchen Zeitung

oder Zeitſchrift auf dem Wege des im H. 56 bezeichneten Verfahrens die Ver
nichtung erkannt worden ſo kann das Gericht gleichzeitig das Verbot der ferne
ren Verbreitung der betreffenden Zeitung oder Zeitſchrift ausſprechen.

Der Antrag der Kommiſſion wird verworfen, das Amende-
ment des Abg. Wülffing, welches dahin geht: den Kommiſſionsan
trag anzunehmen, jedoch nach den Worten „im H. 56 bezeichneten
Verfahrens“ einzufügen: „auf Grund der hierbei zur Anwendung
kommenden inländiſchen Strafgeſetze“, und ſtatt „das Gericht gleich
zeitig“ zu ſetzen: „Der Miniſter des Jnnern“ u. ſ. w., dagegen an
genommen.

58. wird in der Faſſung der Erſten Kammer angenommen;
er lautet:

Wer einem ſolchen öffentlich oder ihm beſonders bekannt gemachten Verbote
entgegen, eine Druckſchrift verkauft, ausſtellt oder ſonſt gewerbsmaßig vertheitt
oder verbreitet, wird mit Geldbuße von Zehn bis Einhundert Thalern oder
mit Gefängnißſtrafe von vierzehn Tagen bis zu einem Jahre beſtraft. Die
Anwendung der durch die Verbreitung von Schriften ſtrafbaren Jnhalts etwa
ſonſt verwirkten Strafen wird durch die Beſtimmungen dieſes Paragraphen
nicht ausgeſchloſſen. Jſt die ſtrafbare Verbreitung durch einen der in dieſem
Geſetze erwähnten Gewerbetreibenden erfolgt, ſo ſoll bei einer wiederholten
Verurtheilung auf den Verluſt des Gewerbe Beiriebes erkannt werden.

Der von der Kommiſſion eingeſchobene F. 58 a. lautet:
Gegen den im 8. dieſes Geſetzes genannten Gewerbetreibenden kann von

dem zuſtändigen Richter auf den Verluſt der Befugniß zum Gewerbebetrieb er
kannt werden wenn die zeitige Unterſagung der Ausubung der bürgerlichen
Ehrenrechte ausgeſprochen wird, 2) wegen eines mittelſt der Preſſe begangenen
Vergehens oder Verbrechens innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren zum
drittenmale eine Verurtheilung erfolgt iſt es muß auf den Verluſt der Befug
niß zum Gewerbebetrieb erkannt werden wenn der Verluſt der bürgerlichen
Ehrenrechte ausgeſprochen wird.

Es wird hiermit die Discuſſion des vom Abgeordneten Bodelſchwingh
zu F. 5. des Entwurfs der Erſten Kammer geſtellten Amendements
verbunden. Daſſelbe geht dahin, dieſen F. 5. in folgender Faſſung

anzunehmen tIſt einer der im H. 1. aufgeführten Gewerbetreibenden oder der Stellver
treter eines ſolchen G. werbetreibenden H. 3. und 4.) eines mittelſt der Preſſe
begangenen Verbr. chens, oder zum zweiten Male eines ſolchen Vergehens
ſchuldig erkannt, ſo iſt die Bezirksregierung, für Berlin die Regierung in

Potsdam, nach vorhergegangener Berathung und Beſchlu iberechtigt, ihm die fernere Betreibung ſeines See e getan
Der Abg. Jungbluth hat den eventuellen Antrag geſtellt, hinter

eiten Male ei lten: h ines fünffähriZum zweite ile“ einzuſchalten: „innerhalb eines fünfjährigen
Zeitraums“, und hinter „im Plenum“ einzuſchalten: „„(efr. S. 2. der
Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845)“.

Der Jrs. B eſeler befürwortet die Annahme des F. 584. der Kom
miſſion. Er opponirt hauptſächlich der Beſtimmung, daß nicht die
Juſtiz, ſondern eine Verwaltungsbehörde die Konzeſſions Entziehung
verfüge. Er findet hierin eine Verletzung des Eigenthums.
Es wird ein Ämendement des Abg. v. Holtzbrinck (Siegen)

eingebracht, welches dahin geht, dem Theile des 9. 58a,, der auf die
Worte ausgeſprochen wird“ folgt, folgende Faſſung zu geben

„„2) wegen eines mittelſt der Preſſe begangenen Verbrechens zum erſten
male, wegen eines ſolchen Vergehens innerhalb eines Zeitraumes von fünf
Jahren zum zweiten Male eine Verurtheilung erfolgt iſt.
r Es muß dagegen auf den Verluſt der Befugniß zum Gewerbebetriebe er
kannt werden wenn 1) die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt ſind, oder
2) wenn innerhalb eines fünfjährigen Zeitraums wegen eines mittelſt der
Preſſe begangenen Verbrechens zum zweiten Male, wegen eines mittelſt der
Preſſe begangenen Verehens zum dritten Male eine Verurtheilung er
folgt iſt.

Nach einer längern Debatte, woran ſich u. A. die Abgg. Bo
delſchwingh, Eckſtein, Ohm, ſowie der n e
betheiligen, wird der 58. in der Faſſung der Kommiſſion mit 138
gegen 133 Stimmen verworfen. Das Amendement v. Holzbrink
wird hierauf angenommen und demnächſt über das v. Bodel-
ſchwingh ſche in Verbindung mit dem Jungbluthſchen Amende-
Fſnn namentlich abgeſtimmt. 141 haben gegen daſſelbe, 112 dafür
oee Der 58. iſt ſomit in dieſer modifizirten Faſſung ver

Zu den F. 59. und 60. hat die Kommiſſion keine Abänderun
gen beantragt. Sie werden in der Faſſung der Erſten Kammer ge
nehmigt.

Das Geſetz iſt ſomit beendigt und kommt en i üdie Dringlichkeit der Bererbue vom 30. an We ur 5 Sg
1850 zur Berathung. Zum Wort meldet ſich Niemand. Die De
batte wird deshalb geſchloſſen und die Kammer erkennt nach dem
Antrage der Kommiſſion die Dringlichkeit der Verordnung vom 30.
Juni 1849 an.

In Bezug auf die Verordnung vom 5. Juni 1850 hat die Kom
miſſion beantragt, deren Dringlichkeit nicht anzuerkennen. Das Re
ſultat iſt zweifelhaft, weshalb zur Zählung geſchritten wird. Es er
geben ſich für die Dringlichkeit 120, gegen dieſelbe 126 Stimmen.
Die Dringlichkeit dieſer Verordnung iſt ſomit nicht anerkannt Hier
auf wird die Sitzung um 78/, Uhr Abends geſchloſſen. Nächſte Sitzung
morgen Dienstag, Vormittag 11 Uhr.
Berlin, d. 5. Mai. Die Ernennung des frühern Staatsmi

niſters Grafen zu Stolberg zum Miniſter des königl. Hauſes darf
nunmehr als gewiß bezeichnet werden.

Jn Betreff unſerer bundesgeſandtſchaftlichen Verhältniſſe hören
wir jetzt mit Beſtimmtheit verſichern, daß Hr. v. Rochow nur kurze
Zeit in Frankfurt verweilen, und ſich alsdann auf ſeinen früheren
Poſten nach St. Petersburg wieder zurückbegeben wird. Der zum
Geh. Legations Rath ernannte Hr. v. Bismark Schönhauſen dürfte
alsdann mit großer Wahrſcheinlichkeit zum dieſſeitigen Bundestags
Geſandten ernannt werden. Daß der frühere dieſſeitige Geſandte in
Wien, Graf v. Bernſtorff, wie vielfach behauptet worden, proviſoriſch
nach St. Petersburg gehen werde, glaubt man in unterrichteten Krei
ſen bezweifeln zu müſſen. Dem Vernehmen nach ſoll dieſer gewandte
Diplomat für einen andern Poſten beſtimmt ſein.

Prenzlau, d. 30. April. Die hieſige Stadtverordneten Ver
ſammlung hat heute in corpore dem Oberbürgermeiſter Grabow nach
ſtehende Adreſſe überreicht

Hochgeehrter Herr Oberbürgermeiſter! Als uns bekannt wurde daß der Ge
meinderath der Stadt Magdeburg Sie auf die ehrenvollſte Art zum Bürßermeiſter
gewählt hatte, ſahen wir zu unſerm tiefſten Bedauern daß durch Annahme dieſer
Wahl Jhre reichen Kenntniſſe und Erfahrungen zum ſegensreichen Wirken Jhrer
Vaterſtadt entzogen würden. Wir achteten jedoch die Gründe, welche Sie zu die
ſem Schritte bewogen hatten, und unterließen damals, wie bei einer ähnlichen Ver
anlaſſung, Jhnen unſer vollſtes Vertrauen auszuſprechen. Heute jedoch, wo unſers
Wiſſens es feſtſteht, daß Sie der Unſrige bleiben halten wir es für unſere Ge
wiſſenspflicht, Jhnen auszuſprechen daß unſer Vertrauen zu Jhnen nicht erſchüt

tert Aen d re e t d Leitung unſerer Ge
den 30 April I. Die Stadtverordneten er

Poſem, d. 3. Mai. Jm Laufe der Woche ſind von unſeren
Feſtungsbauten, welche während des ganzen milden Winters faſt un
unterbrochen ſehr rüſtig betrieben wurden, 150 Arbeiter entlaſſen wor
den, weil bekanntlich die Kammern in dieſem Jahre viel geringere
Geldbewilligungen gemacht haben, als ig den früheren. Nichtsdeſto
weniger ſteht die Vollendung der Feſtungswerke binnen der nächſten
zwei Jahre in Ausſicht.

Koblenz, d. 3. Mai. Die Prinzeſſin von Preußen wird
am 24. d. M. ſchon hier zurückerwartet, wogegen der Prinz ſich
nach Berlin begeben wird, um der Enthüllung des Denkmals Friede
richs des Großen beizuwohnen.

Rudolſtadt, d. 3. Mai. Auf den Wunſch unſers Fürſten iſt
der preußiſche Hauptmann v. Boſſe mit Urlaub hier eingetroffen, um
unſer Militair neu zu organiſiren. Man ſagt daß dieſer Of
fizier als Major das Kommando unſers Militairs übernehmen werde.

resden, d. 5. Mai. Die meiſten der hier bei den Konfe
ren zen betheiligten Bevollmächtigten der deutſchen Regierungen ha
ben ſich jetzt von hier wegbegeben, um, wie man hört, am 15. Mai
zurückzukehren, wo dann auch die beiden Miniſterpräſidenten Preußens
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und Oeſterreichs erwartet werden. Jedenfalls iſt dann der Schluß
der Konferenzen zu erwarten, deren Reſultate nicht ergiebig zu nennen.

München, d. 2. Mai. Wie vor einiger Zeit Oberſtlieutenant
v. d. Tann, ſo iſt nun auch der frühere Hauptmann Aldoſſer, der
bekanntlich gleichzeitig mit jenem aus bairiſchen Dienſten trat, um
in ſchleswig? holſteiniſche Militairdienſte treten zu können, in ſeinem
frühern Rangverhältniß als Hauptmann im Generalquartiermeiſter
ſtab wieder angeſtellt worden.

Braunſchweig, d. 1. Mai. Als die braunſchweigſchen Eiſen
bahnen erbauet und in Folge deſſen die Landesſchulden nahezu ver
doppelt wurden, fürchtete man vielfach, daß die Finanzwirthſchaft, theil
weiſe auf den unſicheren Ertrag einer großen gewerblichen Spekula
tion gegründet, einer ſoliden Baſis ermangeln werde. Bis jetzt hat
ſich, Dank der günſtigen Lage unſerer Bahnen, dieſe Befürchtung
nicht bewahrheitet. Zufolge eines der Abgeordnetenkammer zugekom
menen Miniſterialſchreibens hat die Eiſenbahnverwaltung außer den
im Etat pro 1850 angenommenen Erträgen einen Ueberſchuß von
abgerundet 100,000 Thlrn. ergeben. Nach einem anderen Schreiben
hat die Haupt Finanzkaſſe einen Ueberſchuß von 62,000 Thlrn. zur
Dispoſition geſtellt. So günſtig hiernach auch die Lage der Finanzen
ſich geſtaltet, ſo hat man doch ſich nicht dazu entſchließen können, die
bei der beantragten Einführung einer Einkommenſteuer gewünſchte
Ermäßigung der perſonellen Abgaben eintreten zu laſſen. Vielmehr
iſt proponirt, die ſämmtlichen Ueberſchüſſe auf neue Bauten und An
lagen, zu einem kleinen Theile auch behufs Erhöhung der Betriebs
fonds zu verwenden. Eine Minderung der Steuern wird wohl erſt
dann räthlich und ausführbar erſcheinen, wenn man nachhaltig auf
ein ähnliches Ergebniß, wie das vom vorigen Jahre iſt, rechnen kann.

Wien, d. 4. Mai. Se. Majeſtät der König Otto von Grie
chenland hat geſtern Abends 8 Uhr ſeine Rückreiſe angetreten.
Dem „Konſtit. Bl. a. B.“ wird aus Wien berichtet: „Die von

einigen hieſigen Blättern angezeigte Reiſe des Kaiſers nach Galizien
iſt, wie ich Jhnen aus ſicherer Quelle mittheilen kann, eine voreilige
Nachricht. Perſonen, welche in der Lage ſind, in dieſem Punkte ge
nau unterrichtet zu ſein, behaupten auch, daß Se. Majeſtät von ih
ren Reiſeplänen und anderen Vorhaben ſelbſt ihre nächſte Umgebung
nicht eher als unmittelbar vor deren Ausführung zu verſtändigen pfle
gen. Es iſt daher unmöglich, daß von derartigen Abſichten im Vor
aus etwas Sicheres ins Publikum dringen könnte.

Der „Bresl. Ztg.“ wird von hier geſchrieben: Der Kaiſer leidet
ſeit einiger Zeit an deutlichen Symptomen einer Auszehrung, die bei
dem ſchnellen Wachsthum des Jünglings und ſeiner angeſtrengten
Lebensweiſe nicht eben zu verwundern wäre die Leibärzte haben des
halb Sr. Maj. dringend Mäßigkeit in allen Genüſſen und nament-
lich Enthaltung von ſtarken Ritten anempfohlen, da ſein zarter, noch
in der Entwickelung begriffener Organismus derlei Leiſtungen noch
nicht vertragen kann. Ein raſches Entfalten der Krankheitskeime
müßte bei der großen Jugend des Monarchen alsbald zu einer trau
rigen Kataſtrophe führen.

Schweiz.
Freiburg, d. 2. Mai. Das Echo du Moleſon bekichtet, das

Kantonsgericht habe am 28. April die Betheiligten am letzten October
aufſtand verurtheilt. Nikolaus Carrard wurde zu lebenslänglicher
Landesverweiſung, viele Andere zu 45, zu 30 und 20jähriger Ver
bannung aus der Eidgenoſſenſchaft verurtheilt, ſowie zu ſolidariſcher

Koſtentragung. tt Frankreich.
Paris, d. 3. Mai. Der Präſident hat die Einladung meh

rerer Mitglieder der Ariſtokratie, zur Jnduſtrieausſtellung nach Lon
don zu kommen, abgelehnt.

Geſtern Abends wurde in Folge der zu Battignolles gemachten
Entdeckungen unter L. Napoleons' Vorſitze ein Miniſterrath gehalten,
dem der Prokurator der Republik und der Polizei Präfekt beiwohn
ten. Letzterer hat angeblich wichtige Aufſchlüſſe gegeben, die zu meh
reren Verhaftungen in den Provinzen führen dürften. Auch haben
heute mehrere mit dieſer Angelegenheit zu ſammenhängende Haus
ſuchungen und Verhaftungen Statt gehabt eine in den Battignolles
gehaltene Hausſuchung ſoll erfolglos geblieben ſein.

Nach einer Depeſche des Office kélegrafique ſtände die Eröffnung
eines europäiſchen Kongreſſes, in dem die Fragen, welche
Englands und Frankreichs Proteſtation hervorgerufen haben, zur Spra
che kämen, mit einiger Wahrſcheinlichkeit bevor. Fürſt Schwarzenberg
allein widerſetze ſich dieſem ſeine Plane kreuzenden Projekte. Binnen
ſechs Wochen dürfte der Kaiſer von Rußland auf ſeinem Wege nach
London durch Deutſchland kommen und Ende Juli ſolle eine Zuſam
menkunft zwiſchen den Kaiſern von Oeſterreich und Rußland und
dem Könige von Preußen ſtattfinden.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 3. Mai. Die Königin hat heute Morgens die

Gewerbe Ausſtellung zum zweiten Male beſucht. Eine ſehr große
Anzahl von Ausſtellern, die ſämmtlich bei dieſer Gelegenheit Zutritt
hatten, waren im Ausſtellungs Gebäude zugegen. An viele derſelben
richtete die Königin verſchiedene Fragen über die eingeſandten Gegen
ſtände und ſchien überhaupt ein ſehr lebhaftes Intereſſe an den ſie
umgebenden Erzeugniſſen des Gewerbfleißes zu nehmen.

Vermiſchtes.
Die KölnMindener Eiſenbahn Direction hat in Verbindung

mit der Aachen DüſſeldorferRuhrorter ſich Behufs einer leichteren
Verbindung beider bei Ruhrort durch den Rhein unterbrochenen
Bahnen zur Erbauung eines koloſſalen Dampfſchiffes vereinigt, wel
ches, zur Vermeidung des Umladens, zwölf beladene Waggons zu
gleich aufnehmen und der jenſeitigen Bahn zuführen ſoll. Eine ähn-
liche Einrichtung befindet ſich bereits in England, welche von dem
Schiffsbaumeiſter Seidel in Ruhrort im Auftrage der Directionen in
Augenſchein genommen wurde.

Bruchſal, d. I. Mai. Unſer Pennſylvanien mit ſeiner
ſtrengen Haft hat ſchon wieder die Geiſteskrankheit zweier ſeiner Be
wohner als Opfer gefordert der eine dieſer Unglücklichen iſt der we
gen Hochverraths ſtandgerichtlich zu zehn Jahren Zuchthaus verur
theilte Karl Zöller von Mannheim. Die lange Kerkerqual brachte
ihm Wahnſinn, und wurde derſelbe bis „zur Wiederherſtellung ſeiner
Geſundheit“ nach Hauſe geſchickt.

Paris. Man hat hier völlig gelungene Verſuche mit einem
etwa zwei Eentimetres dicken Cuiraß aus vulcaniſtrtem Kautſchuk ge
macht, der bei der Armee eingeführt werden ſoll. Die Gewalt des
Geſchoſſes wird durch die Elaſticität des Kautſchuk durchaus vernich
tet und die Kugel fällt wirkungslos zu den Füßen der Perſon nieder
auf welche ſie abgefeuert wurde.

Jm Jnvalidenhotel zu Paris ſtarb am 1.
jähriger polniſcher Veteran aus der Kaiſerzeit. Mai ein 127

Halle, den S5ten Mai.
Am geſtrigen Tage beging die hieſige Veteranen Compagnie im

Bürgergarten zum Erſten Mal ſeit 1848 die Feier ihrer Stiftung.
Wenn auch dieſe bei patriotiſchen Reden und Geſängen und vielfach
ausgebrachten Lebehochs auf König und Vaterland prunklos vorüber
ging, ſo war ſolche doch um ſo erhebender, da der Haupt Veteran

GSSSGSe ]ßorrreeaanmeeeee, nen hwach

S Empfehlung von Tuch, Buckskin und Herren Artikeln.
Meinem Manufaktur- und Modegeſchäft habe ich ein Tuch und Buckskin

und empfehle ſolches
Einkauf zu den billigſten Preiſen.
ſten Farben Niederl. Tuche und Buckskins, Weſten, ſeidene Hals und Taſchentücher.

Eine Sendung der neueſten Mode Artikel:
franz. Jaconnet, Mouſſelin, Cachemir, Satin, Thibet in allen möglichen Farben und Qua
litäten, breite franz. Zitze, beſter Qualität,
Taffete, in ſchwarz und bunt, von 17 an.

Luſtrin, Barege-Tücher und Long-Shawls in
und Geſchmackvollſten, in verſchiedener Qualität, wie franz. gewirkte

Ein vollſtändiges Sortiment weißer Waaren
Mantillen, Viſiten und

in den neueſten Pariſer Modells aus den verſchiedenſten Stoffen, und werden Beſtellungen
in kurzer Zeit nach den neueſten Modells, wozu der Beſatz in Auswahl vorliegt, zu den bil
ligſten Preiſen gefertigt.

E. Cohn, Leipziger Straße, Engl. Hof ſchräg über.

Hekannt
Zur meiſtbietenden Verpachtung der Fähr

gerechtigkeit zwiſchen Giebichenſtein und
Cröllwitz habe ich im Auftrage des Herrn
Bartels und Keferſtein einen Termin
auf der Bergſchenke zu Cröllwitz

auf den 15. Mai d. J.
Nachmittags 3 Uhr

anberaumt, zu welchem ich Pachtluſtige einlade.
Die Pachtbedingungen liegen in meiner Ex

pedition und im Komptoir der Keferſtein-
Papierfabrik zu Cröllwitz zur Anſicht

ereit.
Halle, den 1. Mai 1851.

Der Rechts Anwalt
Frikſch.

Lager beigelegt,

m

e

Gelbes Wachs kauft
Auguſt Markert in Wettin.

Feinſtes ProvencerOel empfing
ganz friſch und empfiehlt ſolches in

und Flaſchen
Carl Kramm,

große Ulrichsſtraße Nr. 13.

Täglich friſchen Harzgeb. Wald jetzt Frau von Plö
meiſter habe ich abzulaſſen.

Carl Kramm.

der Stadt Halle, Herr Geheimrath Wucherer, derſelben beiwohnte.
T

ungen.

der ſtrengſten Reellität verſichernd, durch günſtiBeſonders eine günſtigenAuswahl der neueſten, wie geſchmackvoll

4 und 5 die Elle, ächte Mail Glanz

allen Größen
zu allen Preiſen.

Frühjahrs- Mäntel

Die Bele Etage im Hauſe Nr. 324, welcheDie tz bewohnt, eigene
shalber zu vermiethen und zu Michaeli

Näheres Wagenfabrik, L. Ka
tkhe, Leipziger Straße Nr. 322.



Das Modewaaren- und Strohhut- Lager
von B. Sommmer feld Leipziger Straſte Nr. 291, 1 Treppe,

zeigt hiermit den Empfang neuer Meßwaaren er
Auswahl von allen Arten Strohhüten,ſo wie einer großen

und Haubenbänder und dergl., zu den billigſten Preiſen.

ebenſt an, beſtehend in Hüten von den neueſten Stoffen,
Knabenmützen, der neueſten ſeidenen Hut

Haus Verkauf.
Das dem Herrn Poſtmeiſter Lindau gehö

rige, in der Hauptſtraße der Stadt Sanger
hauſen neben Herrn Oswald und Madame
Witſchel belegene brauberechtigte Wohnhaus,
worin ſich 8 heizbare Zimmer mit eiſernen Oefen,
4 Kammern, 5 Böden, 1 Küche und 3 Kel
ler befinden und wozu 1 Holzſtall, 1 Kohlen
ſchuppen, 1 Brunnen, 2 große Pferdeſtälle, 1

ühnerſtall, 1 Schweineſtall und eine große
Scheuer gehören, welches ſich ſeiner ganz vor
züglichen Lage wegen zum Betriebe jedes belie
bigen Geſchäfts eignet, ſoll ich im Auftrage des
Eigenthümers aus freier Hand verkaufen und
lade Kaufluſtige ein, mit mir deshalb in Un
terhandlung zu treten, indem ich bemerke, daß
3000 e von der Kaufſumme hypothekariſch
verſichert gegen 4 pCt. Zinſen ſtehen bleiben
können.

Sangerhauſen, d. 30. April 1851.
Der Rechts -Anwalt und Notar

Heſſe.

Steinfuhren-Verdingung.
Sonntag den 11. Mai Nachmittags 3 Uhr

ſollen in der Kun z'ſchen Schenke 226 Fuder
Steinknack, à Fuder zu 24 Kubikfuß, an den
Mindeſtfordernden verdungen werden. Alle
näheren Bedingungen werden im Termin be
kannt gemacht.

Nauendorf a/P. Schulze Kaiſer.

Gaſthofs- Verkauf.
Unſern zu Etzdorf an der Querfurter

Straße gelegenen, ſehr nahrhaften Gaſthof, nebſt
den dazu gehörigen Acker- Grundſtücken, beab-
ſichtigen wir erbtheilungshalber zu verkaufen.

Näheres im genannten Gaſthofe, ſowie in
Halle bei F. Taubert an der Moritzkirche

Geſchwiſter Taubert.

Eine freundliche meublirte. Sommerwohnung
für einen einzelnen Herrn oder Dame iſt zu
vermiethen Magdeburger Chauſſee Nr. 2.

12. Stück grün angeſtrichene Branntweinfäſ
ſer, 18 Stück Büffet Branntweinflaſchen ver
kauft billigſt Bethmann, gr. Steinſtraße.

Fonds und Geld-Cours.
Leipzig den 5. Mai.

Dir Putz-, Stroh und AModewaarenhandlung von B. Francke,
Leipziger Straße Nr. 317,

zeigt einem hochverehrten Publikum den Empfang der neueſten Strohhüte, Bänder, Hauben,
Blumen und aller in dieſes Fach gehörigen Artikel von der Leipziger Meſſe mit der ergeben
ſten Bitte an, uns auch ferner mit dero werthem Beſuche zu beehren.

B. Ch. Francke, Nr. 317.

So eben erſchien im Verlage von A. W. Hayn in Berlin und iſt in allen Buch
handlungen zu haben Halle bei Pfeffer):

Das Neue Strafgeſetzbuch
ür die

geſammten Preußiſchen Staaten.
Geheftet 7

à

Thurmuhren.
e

Eine neue große Thurmuhr, nach der neue
ſten Conſtruction, welche Viertel und Stun-
den ſchlägt, iſt billig zu verkaufen bei

F. W. Schlegel,
Großuhrmacher in Weißenfels.

Eine Waſſermühle mit einem Mahlgange,
14 Fuß Gefälle, wobei ſich eine Bäckerei be
findet, ſoll veränderungshalber verkauft wer
den. Der Kaufpreis 3000 A mit 1000
Anzahlung. Desgleichen eine Waſſermühle mit
zwei Mahlgängen, 12 Fuß Gefälle, wobei Oel
mühle mit 6 Paar Stampfen, nebſt 6 Mor
gen Acker und Wieſen. Der Kaufpreis 4300
mit 2000 Anzahlung. Näheres durch den
Commiſſionair A. Janecke in Eisleben.

Auction.
Freitag den 9. Mai früh 9 Uhr ſollen in

dem Jacheſchen Gute zu Zöberitz 1 Pferd
(Rappe), 1 Halb Chaiſe, ein und zweiſpän
nig zu fahren, modern gearbeitet, 1 Schlitten,
1 Kutſch und Reitzeug, 1 eiſerner Pflug, 2
Walzen, 5 Stück Roßmühlſteine, eichene Boh
len, 1 Spieluhr und noch viele andere Acker
und Wirthſchaftsgegenſtände meiſtbietend gegen
gleich baare Zahlung verkauft werden.

e

Courſe Ange Staatspapiere. Angeim 14 Fuße. v Geſucht Ackien exch. Zinſen. boten Geſucht
Pr. Frsd'or à 5 auf 100 Leipz. Stadt Obligationen S
And. ausl. Louisd'or à 5. nach ge do. do Sringerem Ausmünzſuße auf 100 8 Sächſ. erbl. Pfandbr. à 3 v. 500 92 S
Holl. Duc. à 3 auf 100 6 von 100 u. 2Kaiſerl. do. do. auf 100 6 à 4 h von 500 101 SBresl. do. à 65 As auf 100 55 von 100 u. 25
Paſſir do. do. à 65 As auf 100 5 Sächſ. lauſ. Pfandbriefe à 3Conv.Spec. u. Gld. auf 100 ESächt do. do. a 94idem 10 u. 20 Kr. auf 1001 2 Sächſ. do. do. à 4 1101Lpz.Dresd. Eiſenb. P.Obl. à 3 108 975,

Staatspapiere. Chemn. R.Eiſenb.Anl. à 104 /sKöniglich ſächſiſche Staats Papiere à Kön. Pr. St. Schuldſcheine à 32 V S
3 im 14 F. von 1000 u. 500 83 in pr. Cour. pr. 100kleinere Kaif. k. öſterreich. Met. pr. 150 fl.
à 49 do. do. von 500 Conv. a 5 lauf, Zinſen S Sdo. do. von 500 u. 200 à 4 101 à 103 im Sdo. do. von 500 u. 200 à 5 104 à 39514
do do. kleinere hKönigl. ſächſ. Landrentenbriefe à 3
V im 14 F. v. 1000 u. 500 88 Actien der W. B. pr. St. à 103
kleinere r Zeipz. Bank Actien à 250 pr. 100 166Act. d. eh. ſächſ.ebair. E.B. bis Mich Lpz. Hresd. Eiſenbahn Act: I 100
1855 à 4 ſpäter à 3 h v. 100 83 pr. 100 142Königl. r. Steuer CreditKaſſenſch. Sach Schleſ. do. pr. 100 dal
à 39 im 20ft. F. v. 1000 u. 500 85 Löbau Zittau do. pr. 100 22kieinere e err do. pr. WLeipz. Stadt- Obligationen à 3 im do pr. 1 SF. von 10b0 u. do g 94 Chemn. Rieſ. E. A. à 100 z. 3.

kleinere S zinslos e pr. 400
Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Erſte Sendung

Vock-VBier,
Kulmbacher,

bei C. J. Scharre „zur Börſe“.

VIimeralwasser
in allen Sorten verkauft

V. A. Herrin g.

Täglich friſchen Maitrank
von friſchen Kräutern, à Flaſche 72/,

und 10 bei Woltze.
Weinflaſchen kauft Otto Thieme.

Gute trockene Thier Knochen kauft zum
höchſten Preis

Auguſt Markert in Wettin.

Feinen Copal, Bernſtein, Damar und
SargLack, auch Schellack und Spiritus für
Tiſchler empfiehlt billigſt

Auguſt Markert in Wettin.

Ein geſchickter Uhrmacher Gehülfe findet ſo
fort Arbeit bei dem Uhrmacher Kluge in
Eisleben.

Praectiſches Raſirpulver, in Schachteln
à 3 welches einen reichlichen, lang
ſtehenden Schaum erzeugt, das Barthaar
anz weich macht und das Raſiren um

Vieles erleichtert.

Zu haben bei O. IIaarimg, Nr. 200.

Zum Sternſchießen ladet ergebenſt ein
Sonntag den 11. Mai E. Horn

in Zwintſchöna

Zum Stern Schießen,
Sonntag den 11. Mai, ladet ganz ergebenſt ein

Pritſchöna. A. Henſchler.

Marktberichte.
Halle, den 6. Mai. F

Weizen 1 12 6 bis 1 26 3Roggen 1 7 15Gerſte 27 6 2 6Hafer 22 28 59Hamburg d. 5. Mai. Weizen ſehr ſtille.
Zogoen feſter Heſchäftslos. Del 20 pr. Hetbr.

077.



Beilage zu Nr. 212 des Halliſchen Couriers (im Schwetſchke'ſchen Verlage).
Halle,

Der bisherige Schutzzoll hat die fremden Jnduſtrieerzeug
niſſe nicht vom deutſchen Markte vertrieben

Die Gegner unſrer nationalen Arbeitskräfte und werbenden Jn
duſtriekapitalien werfen dem Schutze derſelben vor, daß er ein „Lot-
terbett für den Schlendrian und die Faulheit der Fabrikanten“ ſei,
weil er die Konkurrenz der fremden Induſtrie ausſchließe und das
Ausland zu denſelben oder noch härtern Maßregeln zwinge.

Dieſer Vorwurf iſt ſo grundlos, wie alle Einwendungen und An
klagen, die von den Widerſachern der Größe und Wohlhabenheit unſres
Vaterlandes erhoben werden und wir bringen hier ein geringes Zeug
niß bei, das unſre Gegner vielleicht achten werden, weil wir es aus
ihrem eignen Material entlehnen, und weil es als amtliches Akten
ſtück alle Merkmale der Glaubwürdigkeit an ſich trägt.

Wenn nämlich der Schützzoll alle Konkurrenz des Auslandes von
unſern deutſchen Märkten wegweiſt, ſo muß natürlich auch in den
Handelsreſultaten deſſelben Auslandes ein Ausfall zu Tage treten,
der der Größe der ausgeſchloſſenen Konkurrenz entſpricht. Und wirk
lich ſind auch die Freihändler auf den Einfall gekommen zu behaup
ten, an dem Zollſchutze ſterbe der Verkehr des Auslandes mit dem
Zollverein langſam hin.

Wir ſind im Stande darzuthun, daß dieſe Erfindung nur eine
unbegreifliche Sophiſterei freihändleriſcher Verzweiflung iſt.

Wir wählen zum Beiſpiel England, und zwar in der Abſicht,
weil gerade England es iſt, welches nicht nur jeden Vorſchritt der
deutſchen Induſtrie mit Eiferſucht betrachtet, ſondern ſich auch jeder
zeit bereit gezeigt hat, die Hand zur Auflöſung des Zollvereins zu
bieten, um, wie einer ſeiner berlihmteſten Männer geſagt hat, „die
deutſche Jnduſtrie in den Windeln zu erdrücken.“

Jn den Jahren, während welcher die Schutzmaßregeln des Zoll
vereins im höchſten Grade zu Gunſten der deutſchen Induſtrie gewirkt
haben, und wo, wenn die freihändleriſchen Vorwürfe gegründet wä
ren, die Ausfälle in den Ausfuhren Englands nach Deutſchland recht
auffällig hätten hervortreten müſſen, in dieſem Zeitraume von 1834
bis 1844 ſind die Ausfuühren dieſes Landes nach Deutſchland nicht
nur nicht geſunken, ſondern ſie haben ſich um 50 Prozent, ſage um
50 Prozent, vermehrt.

Hier ſind die offiziellen Ausfuhrliſten des engliſchen Handels
amtes (Board of trade), wonach ausgeführt worden iſt:
Jahr Preußen Beutſchlandſ guſammen ſ. Voſand ſ. Belgien Im Fargen

1834 43 21 37 75i z
1836 472 4 2 74 81837 5 3 8 9u a339 3 91840 77 5 5 3184 5 3 1 10i842 e 111843. 6 6 3 1 111844 v 6 6/ 4 3 1 v 11 9Aus dieſem amtlichen Aktenſtücke geht hervor, daß England 1834

nach Preußen und Deutſchland im Total 43/ Mill. Pfd. St., 1844
dagegen 6/ Mill. Pfd. St. mithin 50 Prozent mehr eingeführt hat.
Dieſe Thatſache iſt allein aus dem Umſtande zu erklären daß ein
Land, welches, wie der Zollverein, ſeine Produktivkräfte dadurch er
höht, daß es die von der großen Maſſe verbrauchten gröbern Manu
fakturen ſelbſt fabrizirt, dadurch zugleich auch ſeine Fähigkeit, feinere,
leider noch vom Auslande kommende Waaren zu konſumiren, bedeu-
tend ſteigert.

Beinahe für 45 Mill. Thaler ſendete England direkt nach Deutſch
land. Und doch umfaßt auch dieſe Ziffer noch nicht alle engliſchen
Einführen. Denn von den Gütern, die als nach Holland und Bel
gien gegangen verzeichnet werden, ſind mindeſtens zwei Fünftel, wel
che dieſe Länder nur durchpaſſiren, um nach Deutſchland zu gehen.
Hiernach ſtellt ſich die Quantität, welche England auf den deutſchen
Märkten verkauft, auf 65 bis 70 Mill. Thaler jährlich (97/ Mill.
Pfd. St.). Dies iſt nach Ausweis der amtlichen Tabellen des eng
liſchen Handelsamtes gerade z von der Summe ſämmtlicher eng
liſcher Ausfuhren nach Rußland, Frankreich, Portugal, ſeinen Kolo-
nieen, Spanien, Gibraltar, Jtalien, Sicilien und Malta und nach
den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Dies ſind doch wohl ohne Zweifel die ſchlagendſten Thatſachen
gegen diejenigen, welche im Namen der Statiſtik und Nationalökono
mie behaupten, das Schutzſyſtem des Zollvereins habe für den Aus
fuhrhandel Englands nach Drutſchland höchſt nachtheilig gewirkt, und
daß von jeglicher Erhöhung der deutſchen Schutzzölle oder auch nur
von der Beibehaltung des gegenwärtigen eine Vernichtung des engli
ſchen Ausfuhrhandels nach Deutſchland zu erwarten ſei. Nicht weni
ger ſind dieſe Zahlen gegen diejenigen ſchlagend, welche vorgeben, der
bisherige Schutz habe den auswärtigen Handel geſtört, habe die
fremde Konkurrenz von unſern vaterländiſchen Märkten vertrieben
und ſei ein Mittel geworden, den Schlendrian, die Faulheit und die
Habſucht der Fabtikanten zu pflegen. Denn leider müſſen wir geſte
hen und beklagen, daß unſer bisheriger Schutz theilweiſe noch ſo niedrig
geweſen iſt, daß der Zollverein jährlich mit faſt 70 Mill. Thaler den
Engländern tributspflichtig iſt das iſt mit einer Summe, die Eng

Mittwoch den 7. Mai 1851. (Zweite Ausgabe.)

land von keinem Lande der Erde durch ſeinen auswärtigen Handel
bezieht. Statt dieſe Verluſte von dem hartgeprüften Vaterlände ab
zuwenden, erhebt ſich der Freihandel, die ſchon erlittene Schmach auch
auf dieſem Gebiete zu vollenden durch vollſtändige Vernichtung unſrer
vaterländiſchen Jnduſtrie. Ein ſolches Attentat kann ſich aber nur
eine Partei erlauben, die ſich freut, in dem politiſchen Verwüſtungs
ſyſtem der Kreuzzeitung ihr wohlgetroffenes Spiegelbild wiederzufinden.

Bericht über die Sitzung der Stadtverordneten
am 5. Mai.

Unter Vorſitz des Herrn Direktor Dr. Niemeyer wurde verhandelt
Vom Magiſtrate wurde die Anzeige des jetzigen Polizei Aſſeſſor, frü

hern Stadtrath Kilger überſendet, wonach derſelbe wegen Einrückens in
einen höhern Gehalt, auf die ihm noch aus der Stadt Kaſſe zuſtehende Penſion,
mit Vorbehalt ſeines Rechts der Wiedererhebung bei ſeinem Ausſchejden aus
ſeiner jetzigen Stellung verzichtet.

Die Verſammlung nahm Kenntniß.
2) Der Magiſtrat legt die Verhandlungen wieder vor, welche mit dem Kauf

mann Dietrich Fürſtenberg über Anlegung eines Einfahrtsthors nach
der Zwingerſtraße gepflogen ſind. Danach will derſelbe den an ſeinem Ge
höfte ſtehenden Thurm Zanzlich wegnehmen, und auch vor der Grundflaäche
deſſelben dasjenige zur Entſchädigung zur Straße liegen laſſen welches über
die Fluchtlinie hinaus in die Zwingerſtraße reicht, ſich auch verpflichten, die
Auffahrt des Thores in der ganzen Breite des Bürgerſteigs bis zur Goſſe des
Fahrdammes auf ſeine Koſten pflaäſtern zu laſſen, vorausgeſetzt, daß bei etwaiger
ſpaäterer Abändernng des Niveliements der Straße die nöthige Abänderung des
Pflaſters auf ſtädtiſche Koſten erfolge. Dafur bedingt er ſich die ganze Stadt
mauer ſoweit ſie ſein Grundſtück berührt als ſein Eigenthum, ohne irgend
eine Entſchädigung oder irgend eine Einſchränkung ſeines Nußungsrechts. Den
anzulegenden Kanal zur Abführung ſeines Waſſers nach dem großen Zwinger
kanal will er nach den ihm gemachten Vorſchriften anlegen.

Der Magiſtrat befürwortet die Annahme der geſtellten Bedingungen um
ſo mehr, als nach dem Kaufkontracte vom 13. Sept. 1813 wenigſtens ein gro
ßer Theil der Mauer bereits mit verkauft ſei, und beantragt, ſich gleichfalls
damit einverſtanden zu erklären.

Die Verſammlung fand kein Bedenken das Abkommen zu genehmigen.
3) Die 6jährige Wahlperiode des Bezirksvorſtehers Borsdorf iſt abge

laufen und beantragt deshalb der Magiſtrat eine Neu oder Wiederwahl vor

6) Jn Folge des Beſchluſſes vom 14. April c. hat der Magiſtrat mitdem Reſtaurateür Scharre wegen Reparatur reſp. wiegen 3 ſolite
S n Die Verhandlungen ſind aber an dem Verlangen dest charre: die qu. Säule als ſein Eigenthum anzuerkennen, geſcheitert, da
er Magiſtrat dieſe Anerkennung verſazt, 2c. Scharre aber dann jede Repara

r der Säule zu unterſagen ſich berechtigt hält. Unter dieſen Umſtänden hat
der Magiſtrat beſchloſſen, in Gemäßheit feines Antrags vom 29. März die
Reparatur auf Stadtkoſten vorzunehmen und den Rechts Anſpruch des Scharre
abzuwarten, und beantragt, ſich hiermit einverſtanden zu erklaren.

Nach mehrfachen Verſicherungen und der frühern Eingabe des Scharre
iſt derſelbe bereit, das Eigenthum an der qu. Saule auf und 50 Thlr. zuzu
geben, wenn dieſelbe von ſeinem Hauſe weggenommen wird; die Verſammlung
hält daher für zweckmäßig, auf dieſen Vorſchlag einzugehen. Bei Wegnahme
der Säuüle würde ſich dann finden, ob überhaupt das Aufſtellen wieder thun
lich ſei, wie auch ein paſſender Platz wohl zu ermitteln fein dürfte.

7) Auf eine von einem Mitgliede der Verſammlung geſtellte Frage, woher
es komme, daß jetzt in einer Klaſſe der Bürgerſchule Knaben und Mädchen
kombinirt waären, gab der anweſende Magſſtratsdeputirte die Auskunft daß
dies nur eine interimiſtiſche Maßregel ſei, da aus der Neumarkt und Glau
chaiſchen Schule wegen Ueberfüllung Viele hätten in die Bürgerſchule gebracht
werden müſſen und zur Zeit nur erſt Ein Lehrer dafür vorhanden ſei. Die

t Lehrers i betrieben. tBei dieſer Gelegenheit ſprach ſich der Wunſch aus die S erhaltniſſe überhaupt in reifliche Erwägung zu nehmen n übeenayn e derer
ſitende, Direktor Dr. Niemeyer, darüber in 14 Tagen zu referiren.

hält nen t Stück der GeſetzeSammlung, welches heute ausgegeben wird, ent

Nr. 3374. das Geſetz über die Einführung des Strafgeſetzbuches für die preußi
ſchen Staaten. Vom 14. April 18515 unter

3375. das Strafgeſetzbuch für die preußiſchen Staaten. Vom 14. April
1851 unter

3376. den Allerhöchſten Erlaß vom 19. März 1851, betreffend die einſtwei
lige Wahrnehmung derjenigen Functionen, welche nach H. 42 der
Vank Ordnung vom 5. Oktober 1846 dem Präſidenten des Staats
raths im Bank Kuratorium zuſtehen, durch den Präſidenten des
Staats Miniſteriums und unter
i der von den Kammern ertheilten Genehmigung3377. die Bekanntmachung 2. Januar 1849 über die Aufhebung der

vomarg ten und des eximirten Gerichtsſtandes, ſo wie über
e ewige Organiſation der Gerichte. Vom 22. April 1851.

t 1-Berlin den 3. Mai t erth Comteir der Geſetz Sammlung.



Nothwendige Subhaſtation.
Königl. Kreis- Gericht Querfurt.
Das sub Nr. 4b zu Thaldorf belegene,
dem Kunſtgärtner Karl Friedrich Ber
tram und deſſen Sohne Chriſtian Fried-
rich Manitius Bertram gehörige Schen
kengrundſtück, die Thalſchenke genannt, ſammt
Zubehör XV. Nr. 6b, ingleichen eine Amts
wieſe unter der Thalſchenke XV Nr. 5, ein Acker
Amts über der Thalſchenke XV. Nr. 6a, am
Braunsberge einen Berg, zu einem Grund
ſtücke vereinigt, nach Ausſchluß der DOrangerie,
zuſammen auf 4172 15 abgeſchätzt, ſoll
in dem auf

den 16. Auguſt eur. von Vormit
tags 11 Uhr ab

an hieſiger Gerichtsſtelle vor dem Herrn Kreis
Gerichts Rath Treiber anſtehenden Termine
ſubhaſtirt werden.

Die Taxe und Hypothekenſchein können in
unſerer Regiſtratur eingeſehen werden.

Der auf den 18. October eur. anſtehende
Bietungs Termin wird hiermit aufgehoben.

VNitterguts-Verkauf.
Die Herren und Frauen Beſitzer der beiden

zu Gatterſtedt bei Querfurt belegenen
Krug von Nidda' ſchen Rittergüter beabſich
tigen ſolche der Theilung wegen an den Beſt
bietenden zu verkaufen; mit der Leitung die
ſes Geſchäfts beauftragt, lade ich zahlungsfähige
Kaufluſtige hierdurch ein, ſich auf

den 23. Juni er. Vormittags 10 Uhr
auf dem Oberhofe zu Gatterſtedt einzufin
den, ihre Gebote abzugeben und den Zuſchlag
zu gewärtigen.

Die jetzt combinirten ter ter liegen eine
Stunde von der Kreisſtadt Querfurt ent
fernt, haben ein Areal von 8032 Morgen
Land, Gärten und Wieſen, ſämmtlich ſeparirt,
zum größten Theil Raps und Weizenboden,
es gehört dazu ein Backhaus mit Zwangback
gerechtigkeit, eirca 30 Erbzinſen ſind zu
erheben und ſämmtliche Handdienſte ſind ab
gelöſt. Die Hälfte der Kaufſumme kann
gegen Verzinſung nach 4 pCt. hypothekariſch
verſichert ſtehen bleiben. Die Verkaufsbedin-
gungen, ſowie das Jnventarium, welches mit
verkauft wird und die einzelnen Beſtandtheile
der Güter können in meiner Expedition einge
ſehen oder gegen Entrichtung der Kopialien bei
mir erlangt werden.

Sangerhauſen, den 3. Mai 1851.
Der RechtsAnwalt und Notar

Heſſe.

RNitterguts- Verpachtung.
Das im Königreich Sachſen, Amtsbezirk

Borna, unweit Kieritſch gelegene Ritter
ut Ramsdorf ſoll mit den dazu gehörigen324 Acker Feld, 72 Wieſe und 33 Hutung,

nebſt Schäferei, Brennerei und Fiſcherei, vom
1. Juli dieſes Jahres an, auf 6 hintereinan
der folgende Jahre, meiſtbietend, jedoch mit
Vorbehalt der Auswahl unter den Licitanten,
verpachtet werden.

Der Verpachtungstermin findet den 20. Mai
d. J. ſtatt; es werden daher Pachtliebhaber
erſucht, ſich am genannten Tage früh 10 Uhr
auf dem geh Ramsdorf einzufinden.

Nähere Auskunft über die Pachtbedingun-gen ertheilt Herr Gerichtsdirector Engel in

Borna.

Dankſagung.
Dem Herrn Amtmann Säuberlich jan.

zu Gerlebock Wiendorf ſage ich hiermit für
ſeine uneigennüßige edle und menſchenfreundli-
che Handlungsweiſe bei dem Transporte des
Dampftkeſſels nach Gröbzig meinen beſten Dank,
da es mir nicht vergönnt war, ſolchen perſön
lich abzuſtatten.

Der Fuhrherr Reichelt aus Eiſenach

Hekanntuachungen

Thüringiſche Eiſenbahn.
3 Bei der am 26. April in Gemäßheit unſerer Bekanntmachung
vom 5. dieſes ſtattgefundenen öffentlichen Auslooſung der planmäßig

am 1. Juli d. J. zu amortiſirenden Prioritäts Obligationen unſerer
Bahn ſind nachfolgende Nummern gezogen, reſpective ausgelooſt worden

Serie A. zu 1000 A. Nr. 141. 205. und 327.
B. 500 Nr. vo 627. 1007. 1158. 1187. 1344. 1609. 1882. 1982.

un
C. 200 Nr. 176. 717. 1201. 1267. 1594. 1729. 2017. 2233. 2495. 2542.

2657. 2736. 2801. 3041. 3209. 3282. 3392. 3582. 3734.
3769. 3958. 4129. 4491. 4501. 4550. 4797. 4833. 5009.
5230. 5360. 5619. 5898. 6250. 6269. 6345. 6403. 6497.
6618. 6679. 6989. und 7072.

100 Nr. 5. 114. 177. 210. 684. 901. 1155. 1161. 1246. 1307. 1715.
1805. 1844. 1929. 2023. 2370. 2566. 2652. 2697. 2886.
3056. 3452. 4160. 4305. 4505. 4672. 4778. 4788. 5630.
5651. 5653. 5698. 5924. 6361. 6923. 7166. 7330. 7345.
7528. 7593. 7636. 7717. 8021. 8363. 8595. 8666.
9162. 9210. 9567. und 9918.

Wir fordern die Jnhaber der dieſe Nummern führenden Obligationen auf, den Kapital
betrag für jede derſelben vom 1. Juli cur. ab an einer der nachbezeichneten Stellen als:

1) bei unſerer Haupt Kaſſe hier
2) bei den Herren Breeſt Gelpke in Berlin,
3) bei der Leipziger Bank in Leipzig,
H bei den Herren de Neufville, Mertens Comp. in Frankfurt afM.,
5) bei dem Herrn J. H. Cohn in Deſſau,

je nachdem es ihnen convenirk, gegen Einlieferung der Obligationen, mit den Coupons Nr. 8
W indem en auf 9 des für die Emiſſion genehmigten Planes vom

Januar 1848 aufmerkſam machen, nach welchem die Verzi iganen t ben e eng ar ch welch Verzinſung der ausgelooſten Obliga
Schließlich bringen wir, nach 10 des gedachten Plans, zur öffentlichen Kenntniß, daßdie Kapital Beträge folgender ausgelooſten Plioritats Obügatio nen bei unſerer Haupt Kaſſe

noch nicht erhoben worden ſind

Aus der Auslooſung vom 21. April 1849:
Serie B. à 500 Nr. 259. 1137. 1348.

à 200 Nr. 970.
Aus der Auslooſung vom 17. April 1850:

Serie B. à 500 Nr. 524.
O. à 200 Nr. 493. 519. 1073. 1231. 1388. 2893. 4382. 4678.
D. à 100 Nr. 3708. 3730. 3735. 4702. 6038. 6813. 7188. 7664. 7855.

7902. 9086.
Erfurt, den 28. April 1851.

Die Direction der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft.

Bekanntmachung.
An alle Landwirthe und Freunde der Landwirthſchaft.

Der landwirthſchaftliche CentralVerein der Provinz Sachſen und Anhalt wird ſeine ſechste
GeneralVerſammlung am 26., 27. und 28. Mai d. J. in Stendal abhalten. Gegen Ent
richtung eines geringen Eintrittsgeldes iſt Jedem der Zutritt zur Verſammlung geſtattet. Die
ausführlichen Programme ſind bei allen landwirthſchaftlichen Vereinen der Provinz Sachſen und
Anhalt, ſo wie beim Eintritt unentgeltlich zu haben und wird hier nur bemerkt, daß der erſte
Tag (von früh 10 Uhr ab) der Beſprechung allgemeiner landwirthſchaftlicher Fragen, der zweite
einer von dem landwirthſchaftlichen Verein zu Stendal veranſtalteten Thier und Zuchtſtu
tenſchau, ſo wie der Berathung der inneren Angelegenheiten des Central-Vereins, der letzte
Tag der Beſichtigung altmärkiſcher Wirthſchaften gewidmet ſein wird.

Schloß Bedra und Brieſt, den 16. April 1851.
Die land wirthſchaftliche Central- Direction der Provinz Sachſen u. Anhalt.

von Helldorff. von Bismark.

GermanienHagel Verſicherungs Geſellſchaft zu Berlin.
Dieſe in zwei Abtheilungen, für Feldfrüchte und für Garten Produkte jederArt, ſo wie Fenſterſcheiben, beſtehende Geſellſchaft verſichert auch J dieſem Jahre zu

billigen Prämienſatzen ich empfehle dieſelbe daher dem landwirthſchaftlichen Publikum zur
gefälligen Benutzung.

Statuten und die nöthigen VerſicherungsFormuläre werden unentgeldlich ausgegeben.

Wettin, im Monat April 1851. L. Touchy,
Agent der Germanig.

Bei Pfeffer in IIalle ist zu haben:
Das neue Straf-Gesetzbuch

wit den Motiven des Ministeriums und der Kammern. Nach amtlichen Quellen von
C. F. Müller. Preis 1 Thlr.

G. Goldſchmidt's elikateß Waarenhandlung
ne e a twurſt, beſte Wintetwagte/ grob und fein gehacie,

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
T
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